
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1953/4/15 1Ob302/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.04.1953

Norm

MG §21 Abs2

ZPO §41 A3

Rechtssatz

Die Anwendung der Grundsätze des § 41 ZPO auf jene Teile des Verfahrens, die der im Zuge des Rechtsstreites

erfolgten Zahlung des Mietzinsrückstandes nachfolgen, in welchen also nur die Frage des groben Verschuldens am

Zinsrückstand geprüft wird, ist durch § 21 Abs 2 MG nicht ausgeschlossen. Ist also nur die Frage des groben

Verschuldens Gegenstand des Rechtsmittelverfahrens, so erfolgt die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens

nach den Grundsätzen der §§ 50, 41 ZPO.
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